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Aus�üge und Reisen

Wofür gibt es Leistungen?
Übernommen werden für alle eintägigen Aus�üge und 
mehrtägigen Fahrten mit der Kindertagesbetreuung 
oder der Schule. Taschengeld wird nicht übernommen.

Leistungen erhalten   
•  Kinder, die eine Kita oder einen Pädagogischen 

Mittagstisch besuchen bzw. von einer Tagesp�ege-
person betreut werden,

•  Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder 
berufsbildende Schule oder eine Vorschulklasse 
besuchen.

Keine Leistungen erhalten 
•  Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die eine Aus -

bildungsvergütung erhalten,
•  Le�stungsberechtigte nach dem SGB II sowie Wohn-

geld- und Kinderzuschlagsberechtigte, die 25 Jahre 
und älter sind.

Was müssen Sie tun?

Aus�üge und Fahrten mit der Schule
Die Schule muss die Kosten auf einem Kostenbestäti-
gungsformular bescheinigen. Die Formulare erhalten Sie 
im Schulbüro. 

Schulaus�üge
Erhalten Sie Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld (SGB II) 
senden Sie das ausgefüllte Kostenbestätigungsformu -
lar der Schule direkt auf dem Postweg an das Fachamt 
Grundsicherung und Soziales, Bildung und Teilhabe – Ab -
rechnungsstelle, Grindelberg 62-66, 20144 Hamburg. 

Erhalten Sie Leistungen nach dem SGB XII, dem AsylbLG 
oder beziehen Sie Wohngeld- oder Kinderzuschlag, rei-
chen Sie das Kostenbestätigungsformular in ihrer zu-
ständigen Dienststelle ein.

Sofern Aus�üge kurzfristig angesetzt werden und Sie 
die Kosten deshalb bereits selbst bezahlen mussten, 
geben Sie das im Kostenbestätigungsformular an, dann 
erhalten Sie das Geld zurück. 

Klassenfahrten
Wenn es sich um eine Klassenfahrt (Schulfahrt) handelt, 
reichen Sie das Kostenbestätigungsformular bei der für 
Sie zuständigen Dienststelle ein.
Alles Weitere erledigt die zuständige Dienststelle mit der 
Schule.

Aus�üge und Fahrten mit der Kita
Bei Aus�ügen und Fahrten mit Kita, Pädagogischem 
Mittagstisch bzw. bei der Tagesp�egeperson beantra-
gen Sie die Übernahme der Kosten direkt in der Einrich-
tung bzw. bei der Tagesp�egeperson.

Diese rechnet dann die Kosten für eintägige Kita-Aus -
�üge und mehrtägige Kita-Fahrten mit der für Sie zu-
ständigen Dienststelle ab. Erhalten Sie SGB II Leistun-
gen, rechnet die Einrichtung bzw. die Tagesp�egeperson 
die Kosten für eintägige Kita-Aus�üge auf dem Postweg 
direkt mit dem Fachamt Grundsicherung und Soziales, 
Bildung und Teilhabe – Abrechnungsstelle, Grindelberg 
62 – 66, 20144 Hamburg ab.

Schulbedarf

Wofür gibt es Leistungen?
Schülerinnen und Schüler erhalten pauschal 70 Euro 
zum 1. August und 30 Euro zum 1. Februar eines jeden 
Schuljahres für Schulbedarf. Hierfür können z. B. Schul-
tasche, Sportzeug, Schreib-, Rechen- und Zeichenmate-
rialien (Füller, Malstifte, Zirkel, Geodreieck und Radier -
gummi) angeschafft werden.

Leistungen erhalten 
•  Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder 

berufsbildende Schule oder Vorschulklasse besuchen.

Keine Leistungen erhalten 
•  Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die eine Aus -

bildungsvergütung erhalten,
•  Leistungsberechtigte nach dem SGB II sowie Wohn-

geld- und Kinderzuschlagsberechtigte, die 25 Jahre 
und älter sind.

Was müssen Sie tun? 
Für Kinder von 7 bis 15 Jahren ist ein zusätzlicher An-
trag nicht erforderlich, wenn sie  Leistungen nach dem 
SGB II, SGB XII oder AsylbLG erhalten: In diesen Fällen 
wird das Geld automatisch überwiesen.
Bei Schülerinnen und Schülern unter 7 und über 15 Jah-
ren bzw. bei Wohngeld- und Kinderzuschlagsbeziehern 
muss der Schulbesuch vorher durch eine Schulbeschei-
nigung nachgewiesen werden. Die Schulbescheinigung 
legen Sie bei Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag 
mit Ihrem Antrag und der Leistungsberechtigung (Be-
willigungsbescheid oder Kurzbescheid) in Ihrer zustän-
digen Dienststelle vor.

Wichtig:
Kommt das Kind nicht bereits zu Beginn des Schuljahres 
in die Schule,  sondern zu einem späteren Zeitpunkt und 
hat es deshalb keine Schulbedarfspauschale erhalten, 
kann sie auch dann noch beantragt werden. Ob alle 
Voraussetzungen vorliegen, entscheidet die zuständige 
Dienststelle.

Mehr Infos unter:
www.hamburg.de/bildungspaket
oder

Telefon: 040 - 428 280 
E-Mail: bildungspaket@bas�.hamburg.de

Sie erhalten bereits oder  
haben Anspruch auf:
•  Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld (SGB II),
•  Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung (SGB XII),
•  Leistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsge-

setzes (AsylbLG),
• Wohngeld oder

•  Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz?

Dann können Sie Leistungen aus dem  
Hamburger Bildungspaket erhalten.

Gut zu wissen
Auch wenn Sie momentan keine dieser staatlichen Leis -
tungen beziehen, können Sie bei geringem Einkommen 
dennoch Leistungen aus dem Bildungspaket erhalten. 
Beispiel: Sie können zwar für den laufenden Lebensun-
terhalt Ihrer Familie aufkommen, aber die Kosten für 
eine Klassenfahrt nicht zusätzlich bezahlen. Ob Sie das 
Bildungspaket nutzen können, berechnet und erläutert 
Ihnen Ihre zuständige Dienststelle.

Besonderer Hinweis für Wohngeld- und  
Kinderzuschlagsbezieher:
Bevor Sie Leistungen aus dem Bildungspaket in An-
spruch nehmen können, müssen Sie Ihren aktuellen 
Bescheid über Wohngeld oder Kinderzuschlag bei 
dem für Sie zuständigen Fachamt Grundsicherung 
und Soziales bzw. Sozialen Dienstleistungszentrum  
im Bezirksamt vorlegen.

Was ist die zuständige Dienststelle?
Wenn auf den folgenden Seiten nicht ausdrücklich 
ein anderer Hinweis steht, ist zuständige Dienst -
stelle, für
•  Leistungsberechtigte nach dem SGB XII, dem 

AsylbLG sowie für Wohngeld- oder Kinder -
zuschlagsberechtigte das Fachamt Grundsi-
cherung und Soziales bzw. das Soziale Dienst -
leistungszentrum in Ihrem Bezirksamt.

•  Leistungsberechtigte nach dem SGB II (Arbeits -
losengeld II oder Sozialgeld) das Jobcenter.
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Behörde für Arbeit,  
Soziales, Familie  
und Integration

Behörde für Schule  
und Berufsbildung

Zusätzlich zu den Leistungen des Bildungspakets finanziert Hamburg 
allen anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen einen Jahres-
ausweis für die Hamburger Bücher-
hallen. Damit kann das attraktive 
Angebot der Hamburger Öffent-
lichen Bücherhallen einfach und 
kostenlos genutzt werden. 

Hamburg macht dich schlau:  
Kostenlos die Bücherhallen nutzen!


